
11,10 M Kosten für Rücktransport der Reifen und 45 M 
Kosten für die Lagerung der Reifen in Abzug gebracht 
worden sind.
Mit Schriftsatz vom 3. September 1971 zeigte die Klä
gerin Erledigung der Hauptsaiche an.
Die Verklagte hat mitgeteilt, daß sie gleichfalls Erle
digung der Hauptsache erkläre, wenn die Klägerin die 
Kosten des Verfahrens zu tragen habe.
Daraufhin hat das Kreisgericht mit Beschluß die 
Hauptsache für erledigt erklärt. Von den Kosten des 
Rechtsstreits hat es der Klägerin V3 und der Verklag
ten 2/3 auferlegt.
Gegen diese Entscheidung hat die Verklagte sofortige 
Beschwerde eingelegt. Darin weist sie darauf hin, daß 
sie Erledigung der Hauptsache nur unter der Voraus
setzung erklärt habe, daß ihr keine Kosten entstün
den.
Die sofortige Beschwerde ist begründet.

Aus den G r ü n d e n :
Das Kreisgericht ist in seiner Entscheidung davon aus
gegangen, daß eine den Erfordernissen des § 4 Abs. 1 
der 3. VereinfVO entsprechende Erklärung über die Er
ledigung der Hauptsache von beiden Parteien vorliegt. 
Das ist jedoch nicht der Fall.
Die Verklagte hat erklärt, daß sie mit der vorgeschla
genen Erledigung der Hauptsache einverstanden sei, 
wenn die Kosten des Verfahrens der Klägerin aufer
legt werden. Die Erklärung der Erledigung der Haupt
sache ist von der Verklagten an eine Bedingung ge
knüpft worden. Prozeßerklärungen der Parteien, die 
auf die Beendigung des Rechtsstreits gerichtet sind, 
sind grundsätzlich bedingungsfeindlich. Die Erklärung 
der Verklagten stellt daher eine an eine unzulässige 
Bedingung geknüpfte Prozeßhandlung dar. Damit liegen 
den Erfordernissen des Gesetzes (§ 4 Abs. 1 der 3. Ver
einfVO) entsprechende übereinstimmende Erklärungen 
der Parteien zur Erledigung der Hauptsache nicht vor. 
Der angefochtene Beschluß muß aufgehoben werden. 
Dem Kreisgericht werden die weiteren Anordnungen 
nach § 575 ZPO übertragen. Es wird dabei folgendes zu 
beachten haben:
Wenn die Verklagte von ihrer Bedingung nicht Ab
stand nimmt, muß das Gericht das Verfahren bis zu 
einem zulässigen prozessualen Ergebnis fortsetzen. Zur 
alsbaldigen Beendigung des Verfahrens sind die Par
teien nach § 139 ZPO anzuhalten, sachdienliche An
träge bzw. Erklärungen abzugeben.
Die Hauptsache ist nur erledigt, wenn durch ein außer
prozessuales Ereignis eine Sachentscheidung über den 
Klaganspruch nicht mehr erforderlich ist. Da die Ver
klagte nur einen Teil des erhobenen Anspruchs er
füllt hat, die Klägerin aber trotzdem im vollen Um
fang Erledigung der Hauptsache anzeigt, muß das Ge
richt sie zur Erklärung veranlassen, ob wegen des nicht 
erfüllten Teils die Klage zurückgenommen wird.
Die Erledigung der Hauptsache ist vom Gericht in 
jeder Lage des Verfahrens zu beachten; insoweit kann 
die Verklagte nicht zur Leistung verurteilt werden. 
Falls die Parteien nicht übereinstimmend die Haupt
sache im vollen Umfang für erledigt erklären, ist für 
das Beschlußverfahren nach § 4 der 3. VereinfVO kein 
Raum. Das Gericht muß nach streitiger Verhandlung 
im Urteilstenor feststellen, daß die Hauptsache erle
digt ist, und hat unter Beachtung von § 308 Abs. 2 ZPO 
über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden.
Ob die Verklagte ganz oder teilweise mit den Kosten 
des Verfahrens zu belasten ist, hängt dabei davon ab, 
ob der Klagantrag bis zur Erledigung der Hauptsache 
ganz oder teilweise berechtigt war. Läßt sich über die 
Erfolgsaussichten keine ausreichende Klarheit gewin
nen, dann hat das Gericht nach billigem Ermessen un
ter Würdigung des Grundes der Erledigung nach dem 
bisherigen Sach- und Streitstoff zu entscheiden.
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